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INFORMATION DES BILDUNGSMINISTERIUMS FÜR ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 
DER KLASSENSTUFE 4 

 
 
Auch in diesem Jahr müssen die Kinder der Klassenstufe 4 an einer weiterführenden Schule 
angemeldet werden. 
 
Damit das Original des Halbjahreszeugnisses übermittelt und auch die ein oder andere 
Information an die Erziehungsberechtigten weitergegeben sowie Fragen beantwortet werden 
können, ist eine Anmeldung in Präsenzform erforderlich (Maskenpflicht ist 
selbstverständlich). 
 
VORAUSSETZUNG für die Anmeldung ist eine VORHERIGE TERMINABSPRACHE mit der 
weiterführenden Schule; diese kann telefonisch und/oder online erfolgen. 
(Nähere Informationen sind in der Regel der Homepage der jeweiligen Schule zu entnehmen.) 
 
Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, sich bei der Schule, an der sie ihr Kind anmelden 
möchten, zu erkundigen, wie das Prozedere zur Anmeldung ablaufen wird. 
 

 


